
Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2023 
 
Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch 
Gesetz Nr. 2093 vom 18. Januar 2023 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 204), hat der Rat der Stadt 
Völklingen am ................. folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit 
 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf  102.165.395 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  110.366.894 € 
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf  - 8.201.499 € 

 
 
2. im Finanzhaushalt mit 
 

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  6.926.786 € 
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  30.444.600 € 
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf  -  23.517.814 € 
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  26.881.732 € 
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  4.548.805 € 
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf  22.332.927 € 
 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 20.765.739 € 
 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 13.250.000 € 
 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf  95.000.000 € 
 
 



 
 
 

§ 5 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des  
Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 8.201.499 € 
 
 
 

§ 6 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A):  290 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B):  755 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer:  480 v.H. 

 
 
 

§ 7 
 
Es gilt der vom Stadtrat am ....................... beschlossene Stellenplan. 
 
 
 
Völklingen,  
 
 
 
 
 
Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin 


